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Artikel 32:                  Gemeinsame Grundsätze für die  Rechtsakte der Union

(1) Wird die Art des Rechtsakts von der Verfassung nicht ausdrücklich vorgegeben, so
beschließen die Organe unter Einhaltung der geltenden Verfahren von Fall zu Fall nach denm in
Artikel 8 genannten VerhältnismäßigkeitsgrundsatzGrundsätzen der Subsidiarität und
Verhältnismäßigkeit, welche Art von Rechtsakt anzunehmen ist.

(2) Europäische Gesetze, europäische Rahmengesetze, europäische Verordnungen und
europäische Entscheidungen sind zu begründen und nehmen auf die Rechtsgrundlage sowie die
in dieser Verfassung vorgesehenen Vorschläge oder Stellungnahmen Bezug.

Explanation:

Absatz 1: Neben dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit muss auch der Grundsatz der
Subsidiarität als wesentliches Prinzip der Kompetenzausübung genannt werden.

Absatz 2: Zitiergebot dient der Rechtsklarheit und der Transparenz.


